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 bis 31.12.2009 ab 2010 - B2B ab 2010 - B2C 
 
Grundregel 
 

Unternehmensort Empfängerort Unternehmensort 

 
Vermittlungsleistungen 

Ort, an dem der vermittelte 
Umsatz erbracht wird 1) 

Empfängerort Ort, an dem der vermittelte 
Umsatz erbracht wird 

 
Grundstücksleistungen 

Grundstücksort Grundstücksort Grundstücksort 

 
Personenbeförderungen 

Dort, wo sie stattfindet Dort, wo sie stattfindet Dort, wo sie stattfindet 

Güterbeförderung Dort, wo sie stattfindet Empfängerort Dort, wo sie stattfindet 

ig Güterbeförderung Abgangsort 1) Empfängerort Abgangsort 

Kunst, Sport, Wissenschaft, Unterricht, Unterhaltung und ähnliche 
Leistungen einschließlich der Leistungen der jeweiligen Veranstalter 

Tätigkeitsort Tätigkeitsort Tätigkeitsort 

Nebentätigkeiten zur Beförderung  Tätigkeitsort 1) Empfängerort Tätigkeitsort 

Begutachtung von / Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen Tätigkeitsort 1) Empfängerort Tätigkeitsort 

 
Restaurant- / Verpflegungsdienstleistung 

Unternehmensort Tätigkeitsort Tätigkeitsort 

 
Restaurant- / Verpflegungsdienstleistungen bei ig Personenbeförderungen 

Unternehmensort Abgangsort Abgangsort 

Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln (max  30 Tage) Unternehmensort 
Dort, wo es zur 
Verfügung gestellt wird 

Dort, wo es zur 
Verfügung gestellt wird 

Langfristige Vermietung von Beförderungsmittel (KFZ-Leasing) Unternehmensort Empfängerort Unternehmensort 2) 

Elektronisch erbrachte Dienstleistungen vom Drittland Empfängerort Empfängerort Empfängerort 

 
Telekom-, Rundfunk-, und Fernsehdienstleistungen vom Drittland 

Tatsächliche Nutzung oder 
Auswertung 

Empfängerort Tatsächliche Nutzung oder 
Auswertung 

Katalogleistungen (zB Leistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Ingenieuren, Sachverständigen, Personalgestellern, Werbe- und 
Datenverarbeitungsdienstleistungen) an Drittlandskunden 

Empfängerort Empfängerort Empfängerort 

Katalogleistungen  (zB Leistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Ingenieuren, Sachverständigen, Personalgestellern, Werbe- und 
Datenverarbeitungsdienstleistungen) an EU-Kunden 

Empfängerort (B2B) / 
Unternehmensort (B2C)  

Empfängerort Unternehmensort 

 

1) Verlagerungsmöglichkeit mittels UID-Nummer 
2) ab 1.1.2013 Wohnort bzw gewöhnlicher Aufenthalt der Privatperson 


